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Wichtige Anmerkungen zum Rundschreiben von Holzbau Deutschland zum Zurück-

ziehen der Vereinbarung über Duo-/Triobalken 

22.02.2024 – Wie/ts 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ein Rundschreiben von Holzbau Deutschland zum Zurückziehen der Vereinbarung über 

Duobalken/ Triobalken hat in den vergangenen Tagen zu der Vermutung geführt, dass es 

für Duobalken, Triobalken (Balkenschichtholz) keine Grundlage für die Herstellung mehr 

gäbe und die Produkte daher nicht mehr verwendbar seien. 

Das ist falsch. 

Duobalken, Triobalken (Balkenschichtholz) werden weiterhin entweder nach der 

europäischen Produktnorm DIN EN 14080 oder nach der deutschen allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung Z-9.1-440 gefertigt, sind am Markt verfügbar und können wie 

gewohnt eingesetzt werden. 

 

Die Vereinbarung über Duobalken/Triobalken zwischen der Überwachungsgemeinschaft 

KVH und Holzbau Deutschland regelte (ähnlich wie die Vereinbarung über Konstruktions-

vollholz KVH) privatrechtlich einige zusätzliche, über die Anforderungen der DIN EN 14080 

bzw. der Zulassung Z-9.1-440 hinausgehende Eigenschaften. Sie ist technisch aber veraltet 

und kann aus formalrechtlichen Gründen im Moment weder weitergeführt noch überarbeitet 

werden. 

Mit seinem Rundschreiben im Februar 2024 (der Text findet sich am Ende dieses Schrei-

bens) hat Holzbau Deutschland auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Der letzte Absatz des 

Rundschreibens weist darauf hin, dass eine Überarbeitung der Vereinbarung, die derzeit 

nicht mögliche Überarbeitung einiger Normen voraussetzen würde. Es ist damit nicht ge-

meint, DIN EN 14080 oder die Zulassung Z-9.1-440 seien nicht mehr gültig. 
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Es ergeben sich, wie bereits oben ausgeführt, aber keinerlei Beschränkungen bezüglich der 

Verfügbarkeit oder Verwendbarkeit der Produkte. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V.  

 

(Dr.-Ing. Tobias Wiegand) 

 

Anlage 
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